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§ 20 NÖGUS-G 2006
Datenverarbeitung und

Einschaurechte
 NÖGUS-G 2006 - NÖ Gesundheits- und Sozialfonds-Gesetz 2006

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.07.2025

1. (1)Der Fonds ist berechtigt, von den diesem Gesetz unterliegenden Einrichtungen pseudonymisierte Diagnose-

und Leistungsdaten zu verarbeiten. Darüber hinaus ist er berechtigt, die zur Erfüllung seiner Aufgaben

notwendigen personenbezogenen Daten in pseudonymisierter Form zu verarbeiten. Zur Sicherstellung der

Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen haben alle Daten vor der Übermittlung an den Fonds über

eine beim Dachverband der Sozialversicherungsträger eingerichtete Datenpseudonymisierungsstelle zu fließen.

2. (2)Der Fonds ist zur Wahrnehmung seiner Aufgaben der Qualitätssicherung im Interesse der Patientinnen und

Patienten nach diesem Gesetz berechtigt, nachstehend angeführte personenbezogene Daten unter Wahrung der

datenschutzrechtlichen Bestimmungen im Einzelfall von Patientinnen und Patienten sowie Pfleglingen, die in

diesem Gesetz unterliegenden Einrichtungen behandelt werden, weiters von Einrichtungen, die diesem Gesetz

unterliegen, sowie von Sozialversicherungsträgern zur Verfügung gestellte personenbezogenen Daten zu

verarbeiten:

1. 1.Generalien von Patientinnen, Patienten und Pfleglingen;

2. 2.Gesundheitsdaten von Patientinnen, Patienten und Pfleglingen;

3. 3.Daten betreffend den Betrieb von diesem Gesetz unterliegenden Einrichtungen;

4. 4.Daten der privaten Versicherungsträger.

3. (3)Die Organe sind zur Geheimhaltung über alle ihnen ausschließlich aus ihrer Tätigkeit nach diesem Gesetz

bekannt gewordenen Gesundheitsdaten und sonstigen personenbezogenen Daten von Patientinnen, Patienten

und Pfleglingen verpflichtet.

4. (4)Zur Beobachtung, Analyse, Qualitätssicherung und Weiterentwicklung des Gesundheitssystems sowie zur

integrierten Planung der Gesundheitsversorgungsstruktur und zur Weiterentwicklung der leistungsorientierten

Versorgungssysteme unter Berücksichtigung aller Gesundheitsbereiche können von den Organen des Fonds

weitere erforderliche personenbezogene und andere Daten zur Erfüllung der Aufgaben nach diesem Gesetz

verarbeitet werden. Entsprechende Maßnahmen sind vorher in der Bundesgesundheitsagentur zu beraten.

5. (5)Die Organe des Fonds sind ermächtigt, vor Gewährung von finanziellen Zuwendungen in alle für die

Abrechnung maßgeblichen Bücher oder Aufzeichnungen Einsicht zu nehmen.

6. (6)Die für die gemeinsam im Zielsteuerungsvertrag auf Bundesebene und im vierjährigen Landes-

Zielsteuerungsübereinkommen vereinbarten Ziele, Maßnahmen bzw. Projekte erforderlichen Daten sind

einvernehmlich durch die Zielsteuerungspartner zu definieren. Auf dieser Basis ist der Fonds berechtigt, die

erforderlichen projektspezifischen Daten zu verarbeiten, sämtlichen Zielsteuerungspartnern in ausreichender

Qualität zu übermitteln sowie diese gemeinsam mit den anderen Zielsteuerungspartnern zu analysieren und zu

interpretieren.
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7. (7)Der Fonds ist berechtigt, personenbezogene Daten des Gesundheitspersonals und der Auszubildenden der

Gesundheits- und Sozialberufe für die Zwecke dieses Gesetzes (§ 2 Abs. 4 Z 14 bis 17) zu verarbeiten. Die

Verarbeitung ist auf personenbezogene Daten in pseudonymisierter Form zu beschränken, wenn der Zweck der

Verarbeitung dadurch erreicht werden kann.

8. (8)Der Fonds ist für die Datenverarbeitung im Rahmen von Prognosen und Monitoring für die Planung und

Steuerung von erforderlichem Personal- und Ausbildungsbedarf sowie für die Evaluierung und

Qualitätssicherung der praktischen Ausbildung (§ 2 Abs. 4 Z 14, 15, 17) Verantwortlicher gemäß Art. 4 Z 7 der

Datenschutz–Grundverordnung (DSGVO). Das Amt der Landesregierung übt die Funktion des

datenschutzrechtlichen Auftragsverarbeiters aus und hat in dieser Funktion die Datenschutzpflichten gemäß

Art. 28 Abs. 3 lit. a bis h der Datenschutz-Grundverordnung wahrzunehmen.

9. (9)Soweit der Fonds zusammen mit anderen Verantwortlichen eine Datenbank zum Zweck der Planung,

Organisation und Dokumentation der praktischen Ausbildung gesetzlich geregelter Gesundheits- und

Sozialberufe (§ 2 Abs. 4 Z 16) betreibt, sind die Verantwortlichen gemeinsam Verantwortliche gemäß Art. 4 Z 7 in

Verbindung mit Art. 26 DSGVO. Im Rahmen der praktischen Ausbildung sind die gemeinsam Verantwortlichen

berechtigt, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen personenbezogenen Daten zu verarbeiten. Die

Verarbeitung ist auf personenbezogene Daten in pseudonymisierter Form zu beschränken, wenn der Zweck der

Verarbeitung dadurch erreicht werden kann.

10. (10)Der Fonds darf als datenschutzrechtlich Verantwortlicher gemäß Art. 4 Z 7 DSGVO zum Zweck der Erstellung

und Monitoring der regionalen Strukturpläne Gesundheit und der Qualitätssicherung einschließlich der

Sicherstellung der Angelegenheiten der Zielsteuerung-Gesundheit auf Landesebene nach Art. 9 der Vereinbarung

gemäß Art. 15a B-VG Zielsteuerung-Gesundheit, LGBl. Nr. 26/2025, Daten des ärztlichen Berufs aus der Ärzteliste

und der Ausbildungsstellenverwaltung nach Maßgabe bundesgesetzlicher Vorschriften, die von der

österreichischen Ärztekammer über standardisierte elektronische Schnittstellen zur Verfügung gestellt werden,

verarbeiten.

11. (11)Der Fonds darf als datenschutzrechtlich Verantwortlicher gemäß Art. 4 Z 7 DSGVO zum Zweck der Erstellung

und Monitoring der regionalen Strukturpläne Gesundheit und der Qualitätssicherung der zahnmedizinischen

Versorgung einschließlich der Sicherstellung der Angelegenheiten der Zielsteuerung-Gesundheit auf Landesebene

nach Art. 9 der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG Zielsteuerung-Gesundheit, LGBl. Nr. 26/2025, Daten des

zahnärztlichen Berufs oder des Dentistenberufs aus der Zahnärzteliste nach Maßgabe bundesgesetzlicher

Vorschriften, die von der österreichischen Zahnärztekammer über standardisierte elektronische Schnittstellen zur

Verfügung gestellt werden, verarbeiten.

12. (12)Angehörige des ärztlichen oder zahnärztlichen Berufs oder Dentistenberufs betreffende Daten sind zu

löschen, sofern diese für die verfolgten Zwecke nicht mehr erforderlich sind, spätestens jedoch nach der

Streichung aus der Ärzte- bzw. Zahnärzteliste.
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